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Webinar „Mobile Schlachtung“ 
3.11.2021 9:00 – 12:30 Uhr

DI Dr. Martina Ortner 
Bildungsprojekt Direktvermarktung, LFI/LK Österreich
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Programm
► Begrüßung und Einleitung, DI Dr. Martina Ortner, LK Österreich 

► Vorstellung genehmigter Anlagen aus der Steiermark und aus OÖ

Alois Kiegerl, Simone und Georg Diwold

Pause

► rechtliche Rahmenbedingungen, Anforderungen bezüglich Betäubung und 

Schlachtung von Rindern, Ortner

►Knackpunkte, Herausforderungen aus Sicht der Landesveterinärbehörde, Dr. 

Harald Fötschl, Landesregierung Steiermark

Pause

►Wie kommen interessierte Direktvermarkter auf den Weg zur „mobilen Schlachtung“? 

Einteilung in Bundesländer-Gruppen; Kennenlernen von interessierten 

BetriebsführerInnen & BeraterInnen, Erläuterung der Vorgangsweise in den BL

► Überblick aus den Bundesländern

► Blick nach vorne & Folgeveranstaltungen; 

► Zusammenfassung und Abschluss 
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Einleitung – Warum ist mobile 
Schlachtung ein Thema?

artgerechte Tierhaltung und Tierwohl eng verknüpft mit Tierschutz bei der 

Schlachtung 

weniger Stress für die Tiere

 geringere Gefahr für Mensch und Tier

 höhere Fleischqualität

verschiedene Begriffe: 

„mobile Schlachtung“, „teilmobile Schlachtung“, „Weideschlachtung“, „stressfreie 

Schlachtung“, Schlachtung am Herkunftsbetrieb

verschiedene Möglichkeiten in Deutschland oder in der Schweiz 

D: Rechtslücke genutzt, CH ist nicht in der EU; 

Bemühungen und Initiativen auch in Österreich: 

einige Betriebe in Ö mit Zulassung zur teilmobilen Schlachtung; Kombination 

Schlachtanhänger + zugelassener Schlachtbetrieb; 

Änderung der EU-Hygiene VO  Schlachtung und Entblutung am 

Haltungsbetrieb mit Verbringung in zugelassenen Schlachtbetrieb möglich 

4

Ziele der Veranstaltung 

Vorstellung von Beispielen aus der Steiermark und aus Oberösterreich

Darstellung der Anforderungen rund um die Schlachtung bzw. die mobile 

Schlachtung; 

Ö-weite und einheitliche Vorgangsweise stärken

Interesse der Betriebe ergründen und bündeln

Positionierung am Markt (Verkaufsargumente bzw. geht es darum die 

Kaufmotive der Kunden anzusprechen)

analysieren der Vorgangsweise, damit die mobilen Schlachtung möglich wird

Unterstützung zur Zusammenarbeit zwischen interessierten Betrieben

 individuelle Feststellung „kommt die mobile Schlachtung für den Betrieb 

überhaupt in Frage?“

 Kennenlernen der Betriebe, die an der mobilen Schlachtung interessiert sind;

 Unterstützung durch Beratungskräfte in den Bundesländern
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Beispiele aus der Praxis

Alois Kiegerl www.stressfrei.st

Simone und Georg Diwold www.diwold.at
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Rechtliche Rahmenbedingungen und 
Anforderungen bei der Schlachtung von 
Rindern – ein Überblick

http://www.stressfrei.st/
http://www.diwold.at/
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Rechtsaufbau und Umsetzung

EU-Recht: 

EU-Hygiene Paket (VO 178/2002, VO 852/2004, VO 853/2004, 
VO 2017/625), VO 1099/2009 über den Schutz von Tieren zum 

Zeitpunkt der Tötung



Österreichisches Recht: 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz BGBl. I Nr. 13/2006, 

Tierschutzschlachtverordnung BGBl. II Nr. 312/2015



Leitlinie für Schlachtbetriebe, Leitfaden für bewährte Verfahrensweisen zur 
Erleichterung der Durchführung der Verordnung



Handbuch zur Eigenkontrolle, Schulungen, Unterlagen, Prüfungen
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Unterlagen für die Praxis

http://images.google.at/imgres?imgurl=http://www.abseits-soccer.com/wappen/flag_austria.jpg&imgrefurl=http://www.abseits-soccer.com/austria.html&h=190&w=317&sz=10&tbnid=DS3qz4uZkkAJ:&tbnh=67&tbnw=113&hl=de&start=2&prev=/images?q=flag+austria&svnum=10&hl=de&lr=
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VO (EG) Nr. 1099/2009 – Schutz von 
Tieren zum Zeitpunkt der Tötung

Ziel: Mindestanforderungen an den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt 
der Schlachtung bzw. Tötung

Ausgenommen ist die Tötung von Tieren: 
wissenschaftliche Versuchszwecke (unter Behördenaufsicht)

Jagd und Freizeitfischerei

bei kulturellen oder Sportveranstaltungen

Geflügel, Kaninchen und Hasen für den Eigenverbrauch

allgemeine Anforderungen (gelten immer):
Tiere vor Schmerz, Stress und Leid verschonen

entsprechende Betäubung

Fachkenntnis und Sachkundenachweis für Personen, die 
Tätigkeiten im Zuge der Schlachtung ausführen

14

… Regelung in Österreich –
Tierschutzschlacht- VO BGBl. II 312/2015 

dem Sachkunde gleichwertige Ausbildungen:
Abschluss Veterinärmedizin

Fleischer

erfolgreicher Abschluss landwirtschaftliche Fachschule/ HBLA Lehrplan 
Schlachtung; 

Liste BMG 
https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/tierschutz/bei_schlachtung/Ti
erschutz_Schlachtung_4_Anhang_Schlachtvo.pdf?5iighl

Abschluss anerkannter Ausbildung durch BMG 

../Sachkundenachweis/Liste lw Schulen Tierschutz_Schlachtung_4_Anhang_SchlachtVO.pdf
https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/tierschutz/bei_schlachtung/Tierschutz_Schlachtung_4_Anhang_Schlachtvo.pdf?5iighl
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Bedeutung von 
Tierschutzmaßnahmen 

Grundsätze:

Schmerzen, Stress und Leiden bei der Tötung so gering wie möglich 
halten

stark leidende Nutztiere töten, wenn Verringerung von Leid 
wirtschaftlich nicht tragbar ist – Tierschutz gebührend berücksichtigen!

Nottötung ist von Tierschutzvorschriften ausgenommen, wenn 
Einhaltung idealer Tierschutzvorschriften das Leiden der Tiere 
verlängert  Ausnahmefälle, Unfälle

Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit herbeiführen, weil 
Tötungsverfahren meist schmerzvoll sind

16

Tierschutzmaßnahmen –
Grundsätzliches

ein Tier ist wahrnehmungslos, wenn es
seine natürlich stehende Haltung verliert

nicht wach ist und

keine Anzeichen von Angst oder Aufregung zeigt.

ein Tier ist empfindungslos, wenn es
auf Reize wie Schall, Geruch, Licht und

physischen Kontakt nicht reagiert und

keine entsprechenden Reflexe zeigt.

Anwendung von Betäubungsverfahren die zum Tod führen, wenn 
keine Schmerzen und Stress verursacht werden.

Ergebnisse und Wirksamkeit der Betäubung sind regelmäßig zu 
bewerten und zu überprüfen.
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Fleischqualität – Einflussfaktoren

Auswahl der Tiere

Fütterung

Haltung: heller, durchlüfteter Stall, Bewegungsmöglichkeit im Stall 
bzw. im Auslauf

Intramuskuläres Fett (Marmorierung) ist positiv für Geschmack, Zartheit und 
Saftigkeit vom Fleisch

kurze Transportwege

ruhiger, stressfreier Umgang mit den Tieren

sachgerechte Betäubung, rasche Entblutung

entsprechende Zerlegung und Reifung je nach Tierart, Alter, Teilstück und 
Reifebedingungen (80-90% Luftfeuchtigkeit, 4 °C)
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Fleischqualität und Glykogen-
Reserven

Vorgänge in den Muskeln bei ausreichend Glykogenreserven:

 Abbau der Glykogenvorräte in den Muskeln zu Milchsäure

 Absinken des pH-Wertes 

 Freiwerden von Enzymen, die Bindegewebsbrücken zwischen den 

Muskelfasern spalten - nur bei niedrigem pH-Wert möglich 

 Lockerung des Zellverbandes  Fleisch wird mürbe und zart 

Bildung von typischen Aromastoffen

Bedingung: ausreichend Glykokogenreserven für niedrigen pH-Wert 
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Stress mindert die Fleischqualität

Vorgänge in den Muskeln bei Stress:

vorzeitiger Abbau der Glykogenvorräte bei Stress 

 keine bzw. zu geringe Milchsäurebildung möglich 

 pH-Wert bleibt hoch 

 es werden zu wenig Enzyme frei, die Bindegewebsbrücken 
zwischen den Muskelfasern spalten

 zu geringe Lockerung des Zellverbandes 

 Fleisch bleibt hart  keine Bildung von 
typischen Aromastoffen möglich

 Fleisch ist anfälliger für Mikroorganismen 
und nicht so gut haltbar bzw. verdirbt das Fleisch leichter

 Fleisch hat schlechtere Kocheigenschaften

24

Umgang mit den Tieren

Tiere an den Umgang mit 
Menschen gewöhnen

Unruhe, Lärm, Stress 
vermeiden

gute Ausrüstung verwenden 
 geeignete Gerätschaften 
erleichtern den Umgang mit 
Schlachttieren

keine spitzen Gegenstände 
zum Treiben verwenden

bei Trennung von der Herde 
auf spezifische 
Eigenschaften der jeweiligen 
Tierart achten
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Änderungen der EU-Verordnung, die die mobile 
Schlachtung möglich machen

26

Änderungen in der VO 853/2004 für 
Lebensmittel tierischen Ursprungs
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Neuerung VO 853/2004 Schlachtungen im 
Herkunftsbetrieb – Anforderungen 
(Anhang II Abschnitt I KAPITEL VIa)  (1/5)

Bis zu 3 Hausrinder, ausgenommen Bisons, oder bis zu 6 

Hausschweine oder bis zu 3 als Haustiere gehaltene Einhufer 

dürfen im Herkunftsbetrieb beim selben Schlachtvorgang 

geschlachtet werden, sofern die zuständige Behörde dies gemäß 

den folgenden Anforderungen genehmigt hat:

a) die Tiere können zur Vermeidung eines Risikos für den Transporteur 

und zur Vorbeugung von Verletzungen des Tieres während des 

Transports nicht zum Schlachthof transportiert werden;

b) es besteht eine Vereinbarung zwischen dem Schlachthof und dem 

Eigentümer des zur Schlachtung bestimmten Tieres; der 

Eigentümer muss die zuständige Behörde schriftlich von einer 

solchen Vereinbarung in Kenntnis setzen; 

28

Neuerung VO 853/2004 Schlachtungen im 
Herkunftsbetrieb – Anforderungen (2/5)

c) der Schlachthof oder der Eigentümer der zur Schlachtung 

bestimmten Tiere muss den amtlichen Tierarzt mind. 3 Tage vor 

dem Datum und Zeitpunkt der beabsichtigten Schlachtung der Tiere 

unterrichten;

d) der amtliche Tierarzt, der die Schlachttieruntersuchung des zur 

Schlachtung bestimmten Tieres durchführt, muss bei der 

Schlachtung anwesend sein;
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Neuerung VO 853/2004 Schlachtungen im 
Herkunftsbetrieb – Anforderungen (3/5)

e) die mobile Einheit, die für das Entbluten und die Beförderung der 

geschlachteten Tiere zum Schlachthof eingesetzt wird, muss ihre 

hygienische Handhabung und Entblutung sowie die 

ordnungsgemäße Entsorgung ihres Blutes ermöglichen und Teil 

eines von der zuständigen Behörde gem. Art. 4 Abs. 2 

zugelassenen Schlachthofs sein; 

die zuständige Behörde kann jedoch eine Entblutung außerhalb der 

mobilen Einheit zulassen, sofern das Blut nicht für den 

menschlichen Verzehr bestimmt ist und die Schlachtung nicht in 

Sperrzonen im Sinne der Begriffsbestimmung nach Artikel 4  

Nummer 41 der VO 2016/429 oder in Betrieben stattfindet, in denen 

tierseuchenrechtliche Beschränkungen bestehen;

30

Neuerung VO 853/2004 Schlachtungen im 
Herkunftsbetrieb – Anforderungen (4/5) 

f) die geschlachteten und entbluteten Tiere müssen unter hygienisch 
einwandfreien Bedingungen und ohne ungerechtfertigte 
Verzögerung auf direktem Weg zu Schlachthof befördert werden. 
Das Entfernen von Magen und Därmen, jedoch keine weitere 
Zurichtung, darf unter Aufsicht des amtlichen Tierarztes an Ort und 
Stelle erfolgen; alle entfernten Eingeweide müssen das 
geschlachtete Tier bis zum Schlachthof begleiten und als zu jedem 
einzelnen dieser Tiere gehörend kenntlich gemacht sein;

g) Vergehen zwischen dem Zeitpunkt der Schlachtung des ersten 
Tieres und dem Zeitpunkt der Ankunft der geschlachteten Tiere im 
Schlachthof mehr als 2 Stunden, so müssen die geschlachteten 
Tiere gekühlt werden; soweit es die klimatischen Verhältnisse 
erlauben, ist eine aktive Kühlung nicht erforderlich;
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Neuerung VO 853/2004 Schlachtungen im 
Herkunftsbetrieb – Anforderungen (5/5)

h) der Eigentümer des Tieres muss den Schlachthof im Voraus 
darüber unterrichten, wann die geschlachteten Tiere die nach der 
Ankunft im Schlachthof ohne ungerechtfertigte Verzögerung zu 
handhaben sind, eintreffen sollen;

i) zusätzlich zu den Informationen zur Lebensmittelkette, die gemäß 
Anhang II Abschnitt III vorzulegen sind, muss die amtliche 
Bescheinigung gemäß Anhang IV Kap. 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2235 den geschlachteten 
Tieren auf dem Weg zum Schlachthof beiliegen oder in beliebigem 
Format im Voraus übermittelt werden. 

32

Zusammenfassung der  
Anforderungen – 9 Punkte

1. Riskovermeidung Transporteur, 

Verletzungsvorbeugung Tier beim 

Transport;

2. Vereinbarung zw. Schlachthof und 

Tierhalter (informiert Behörde schriftlich); 

3. Schlachthof o.Tierhalter unterrichtet 

amtlichen Tierarzt mind. 3 Tage vor 

Schlachtung;

4. amtlicher Tierarzt, der Schlachttierunter-

suchung durchführt, muss bei der 

Schlachtung anwesend sein;

5. mobile Einheit: Entblutung und Beförderung 

hygienisch; ordnungsgemäße Entsorgung 

vom Blut; Teil eines zugelassenen 

Schlachthofs; Behörde kann Entblutung

außerhalb der mobilen Einheit zulassen;

6. geschlachtete, entbluteten Tiere unter 

hygienischen Bedingungen rasch zum 

Schlachthof befördern. (Magen, 

Därme können (Aufsicht amtlicher TA) 

entfernt werden, müssen dem Tier 

zugeordnet zum Schlachthof)

7. 2 Stunden zwischen Schlachtung 1. 

Tier und Ankunft im Schlachthof

(sonst Kühlung bzw. entsprechende 

klimatische Verhältnisse)

8. Eigentümer muss Schlachthof vorab 

über Ankunft der Tiere informieren;

9. übliche Begleitdokumente plus

amtliche Bescheinigung über 

Schlachtung am Herkunftsbetrieb
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Knackpunkte und Herausforderungen für die 

Umsetzung der mobilen Schlachtung in die 

Praxis aus Sicht einer Landesveterinärbehörde

Dr. Harald Fötschl, Landesregierung Steiermark

34

Der Weg zur „mobilen Schlachtung“

Einteilung in Bundesländer-Gruppen „Break-out 
Sessions“

Kennenlernen von interessierten BetriebsführerInnen & 
BeraterInnen

Erläuterung der Vorgangsweise in den BL
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Ansprechpersonen in den 
Bundesländern

Burgenland Dominik Köck, dominik.koeck@lk-bgld.at

Kärnten Roswitha Plösch, rowitha.ploesch@lk-kaernten.at

Niederösterreich Magdalena Matzinger magdalena.matzinger@lk-noe.at

Oberösterreich Maria Ritzberger maria.ritzberger@lk-ooe.at

Salzburg Rosemarie Rotschopf rosemarie.rotschopf@lk-salzburg.at

Steiermark DI Rudolf Grabner rudolf.grabner@lk-stmk.at

Tirol Felix Weber; DI Wendelin Juen; felix.weber@lk-tirol.at

Vorarlberg DI Elisabeth Zeiner-Salzmann elisabeth.zeiner-salzmann@lk-vbg.at
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Blick nach vorne und weitere Veranstaltungen

Geplant: Webinar Februar/März 2022

Thema: Fleischqualität und Verkaufsargumente für Fleisch 
aus mobiler/stressfreier Schlachtung

mailto:dominik.koeck@lk-bgld.at
mailto:rowitha.ploesch@lk-kaernten.at
mailto:magdalena.matzinger@lk-noe.at
mailto:maria.ritzberger@lk-ooe.at
mailto:rosemarie.rotschopf@lk-salzburg.at
mailto:Rudolf.grabner@lk-stmk.at
mailto:felix.weber@lk-tirol.at
mailto:elisabeth.zeiner-salzmann@lk-vbg.at
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Zusammenfassung und Abschluss

Bitte um Ihre Rückmeldungen und 

vielen Dank für Ihre Teilnahme!
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Viel Erfolg bei der Umsetzung!


